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Wann eskalieren westliche Mächte institutionelle
Kontestation? Interne Kontrolle, externe Effekte und
Modi der Kontestation internationaler Institutionen

Internationale Institutionen werden vermehrt durch westliche Mächte attackiert,
die gemeinhin dem Kern der „liberalen internationalen Ordnung“ zugerechnet
werden. Die Intensität und die Modi ihrer institutionellen Kontestation variieren je‐
doch stark. Unser Beitrag untersucht, inwiefern institutionelle Faktoren – Merkma‐
le und Effekte der kontestierten Institution – die Wahl unterschiedlicher Modi der
institutionellen Kontestation durch westliche Mächte beeinflussen. Wir konzeptuali‐
sieren vier Modi der Kontestation internationaler Institutionen: Kritik, Subversion,
Rückzug und Sabotage. Wir argumentieren, dass der Modus der Kontestation we‐
sentlich von spezifischen institutionellen Machtkonfigurationen beeinflusst wird.
Diese ergeben sich aus dem Grad der internen Kontrolle, die eine Institution unzu‐
friedenen Mächten gewährt, und aus den externen Effekten, die eine Institution
auch nach einem Rückzug auf diese ausübt bzw. ausüben würde. Wir überprüfen die
Plausibilität unserer Theorie anhand der Kontestation der Weltbank, der Welthan‐
delsorganisation, des Übereinkommens von Paris zum Klimawandel und des Iran-
Atomabkommens durch die USA unter der Trump-Administration.

Einleitung1

Die liberale internationale Ordnung (LIO) ist in der Krise und ihre Widerstandsfä‐
higkeit ist eine offene Frage (Börzel/Zürn 2021; Lake et al. 2021; Hirschmann
2020; Ikenberry 2018; Copelovitch et al. 2019; Eilstrup-Sangiovanni/Hofmann
2020). Internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen (UN), die Europäi‐
sche Union (EU), der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die Weltgesund‐
heitsorganisation (WHO) stehen nicht mehr nur von außen durch globale Heraus‐
forderungen wie die Corona-Pandemie, den Klimawandel oder aufstrebende nicht-
westliche Mächte mit alternativen Ordnungsvorstellungen unter Druck. Sie werden
auch von innen durch westliche Groß- und Mittelmächte herausgefordert.

1.

1 Wir danken den anonymen Gutachter*innen, den Herausgeber*innen sowie Teilnehmenden
des Workshops „Contested Liberal World Order: Nationalist Challenges for Multilatera‐
lism“ (München, 2019), der Jahrestagung der Sektion Politikwissenschaft der Deutschen
Gesellschaft für Amerikastudien (Heidelberg, 2019), der DVPW-IB-Sektionstagung (2020)
und des „IB Kolloquiums“ am Geschwister-Scholl-Institut der LMU München für äußerst
hilfreiche Kommentare zu früheren Versionen des Manuskripts. Unser besonderer Dank
gilt Florian Böller, Maria Debre, Caroline Fehl, Orfeo Fioretos, Raphaela Hobbach, Chris‐
tian Kreuder-Sonnen, Lisa Kriegmair, Diana Panke, Berthold Rittberger, Henning
Schmidtke, Lora Viola, und Bernhard Zangl. Nicht zuletzt danken wir Aliaa Aly, Helena
Borst und Nadia el Ghali für ihre exzellente Unterstützung bei der Literaturrecherche.
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Staaten wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland oder Italien, die
nach wie vor über erhebliche materielle Machtressourcen verfügen, werden histo‐
risch zu den Mitbegründern und Unterstützern der LIO gerechnet. Sie genossen und
genießen oftmals Privilegien in wichtigen, die Ordnung tragenden Institutionen.
Doch gerade solche westlichen Mächte äußern zunehmend ihre Unzufriedenheit
mit internationalen Institutionen und attackieren diese in Worten und sogar in Ta‐
ten. Unter Präsident Donald Trump wandelten sich die USA vom wichtigsten Ga‐
ranten der LIO zu einem ihrer schärfsten Kritiker (Panke/Petersohn 2017; Ikenberry
2018; Havercroft et al. 2018; Heinkelmann-Wild/Jankauskas 2020; Heinkelmann-
Wild et al. 2021). Die US-Regierung kritisierte das Nordamerikanische Freihan‐
delsabkommen (NAFTA) für dessen mangelnde Fairness (Csehi/Conceição Heldt
2021) und traten aus der WHO aus, der Trump „schweres Missmanagement und
Vertuschung“ (Kwai 2020: o. S.; eigene Übersetzung) im Zusammenhang mit dem
Ausbruch des Corona-Virus vorwarf. Aber auch andere westliche Mächte fordern
internationale Institutionen heraus. Italiens damaliger Vize-Ministerpräsident Mat‐
teo Salvini nannte den IWF „eine Bedrohung für die Weltwirtschaft“ aufgrund von
„fehlerhaften Vorhersagen, wenigen Erfolgen und vielen Desastern“ (ANSA 2019:
o. S.; eigene Übersetzung). Das Vereinigte Königreich beschloss 2016 sogar seinen
Austritt aus der EU.

Die Forschung in den Internationalen Beziehungen (IB) hat sich neben der Kon‐
testation internationaler Normen (Deitelhoff/Zimmermann 2020, 2019; Panke/
Petersohn 2012, 2016; Wiener 2018) und der Herausforderung internationaler Insti‐
tutionen durch nichtwestliche, aufstrebende Mächte oder nichtstaatliche Organisa‐
tionen (Daßler et al. 2019; Paul 2016; Stephen/Zürn 2019; Zangl et al. 2016) auch
dem Phänomen der Kontestation internationaler Institutionen durch westliche
Mächte zugewandt. Zwei etablierte, vor allem in der US-amerikanischen Debatte
vorherrschende Literaturstränge betonen unterschiedliche systemische bzw. subsys‐
temische Triebkräfte: Dem Ansatz des hegemonialen Niedergangs (Layne 2018;
Mearsheimer 2019; Cooley/Nexon 2020; Gilpin 1981) zufolge lässt sich die Konte‐
station internationaler Institutionen durch westliche Mächte auf deren Machtverfall
zurückführen. Der relative Machtverlust westlicher Staaten wie insbesondere der
USA im Vergleich zu aufstrebenden, nicht-westlichen Mächten wie China beraubt
sie des Willens und der Fähigkeiten, multilaterale Zusammenarbeit in internationa‐
len Institutionen aufrechtzuerhalten. Der innenpolitische Ansatz hingegen verortet
die Ursache für die Kontestation internationaler Institutionen durch westliche
Mächte in deren Innerem. Demnach verfolgen politische Repräsentant*innen Stra‐
tegien der Kontestation, um gesellschaftliche Interessens- und Wähler*innengrup‐
pen zufriedenzustellen oder zu mobilisieren. Institutionelle Kontestation speist sich
aus gesellschaftlichen Verlustängsten angesichts der von internationalen Institutio‐
nen getragenen Globalisierung, seien es wirtschaftliche Einbußen oder eine wahr‐
genommene Bedrohung der nationalen Identität (Musgrave 2019; Kreuder-Sonnen/
Zangl 2020; Hawkins/Rovira Kaltwasser 2017; Hooghe et al. 2019; Hack 2017).

Wir bezweifeln nicht, dass Innenpolitik und globale Machtverschiebungen wich‐
tige Triebkräfte für die Unzufriedenheit und damit die Kontestation internationaler
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Institutionen durch westliche Mächte sind. Aufbauend auf einem dritten institutio‐
nalistischen Ansatz (Börzel/Zürn 2021; Stephen/Zürn 2019; Borzyskowski/Vabulas
2019; Zangl et al. 2016; Morse/Keohane 2014; Lipscy 2017; Zürn 2018; Hirsch‐
mann 2020) argumentieren wir jedoch, dass institutionelle Merkmale, d.h. Eigen‐
schaften der kontestierten Institutionen selbst, von großer Bedeutung für die Erklä‐
rung ihrer Kontestation durch westliche Mächte sind. Konkret leistet unser Aufsatz
drei Beiträge, die die institutionalistische Forschung über die Kontestation interna‐
tionaler Institutionen voranbringen.

Unser konzeptueller Beitrag besteht in der Entwicklung einer Typologie verschie‐
dener Modi institutioneller Kontestation. Diese erlaubt es, die empirische Varianz
in der Kontestation von internationalen Institutionen durch westliche Mächte syste‐
matisch zu erfassen.2 Unsere Typologie baut auf der bisherigen Forschung zur insti‐
tutionellen Kontestation auf, die jedoch zumeist die Kontestations-Strategien auf‐
strebender Mächte wie China oder Indien untersucht hat (Daßler et al. 2019; Paul
2016; Stephen/Zürn 2019; Zangl et al. 2016). Diese Literatur konzentriert sich zu‐
dem in der Regel auf einen bestimmten Modus der institutionellen Anfechtung.
Zum Beispiel untersuchten Beiträge zu dieser Forschung die öffentliche Kritik an
Institutionen (Stephen/Zürn 2019; Kruck et al. 2021; Heinkelmann-Wild/Zangl
2020), deren Unterminierung von innen (Zangl et al. 2016), den Rückzug von Staa‐
ten aus Institutionen (Borzyskowski/Vabulas 2019; Daßler/Heinkelmann-Wild
2021; Choi 2021) oder ihre Anfechtung durch die Schaffung von oder den Wechsel
zu institutionellen Alternativen (Morse/Keohane 2014; Lipscy 2017;
Urpelainen/van de Graaf 2015). Unsere Typologie erfasst hingegen nicht nur das
ganze Spektrum institutioneller Kontestations-Strategien, sondern bietet einen sys‐
tematischen Rahmen für deren vergleichende Analyse.3 In Abschnitt 2 unterschei‐
den wir die Modi der Kontestation internationaler Institutionen entlang zweier Di‐
mensionen: (1) der Entscheidung, in einer Institution zu bleiben oder sie zu verlas‐
sen; und (2) der Entscheidung, eine Institution aktiv zu untergraben oder dies zu
unterlassen. Die Kombination dieser beiden für die Form und Intensität – und damit
auch die Konsequenzen4 – der institutionellen Kontestation zentralen Entscheidun‐

2 Der Fokus unserer Typologie liegt auf der Kontestation von spezifischen, formalen interna‐
tionalen Institutionen und nicht auf der Kontestation von internationalen Normen im Allge‐
meinen (hierzu siehe insbesondere Deitelhoff/Zimmermann 2020, 2019; Panke/Petersohn
2012, 2016; Wiener 2018; Lantis/Wunderlich 2018).

3 Gisela Hirschmann (2020) und Tanja Börzel und Michael Zürn (2021) leisten einen wichti‐
gen Beitrag zur Debatte, indem sie mehrere Kontestations-Modi in den Blick nehmen. Un‐
ser Aufsatz geht über diese Arbeiten insofern hinaus, als dass wir aus der Kombination von
zwei zentralen Unterscheidungsdimensionen systematisch vier Typen von Kontestation
herleiten. Dies trägt nicht nur zu einer systematisierenden Zusammenschau einzelner Modi
bei, sondern bereitet auch den Weg für die Erklärung der Wahl zwischen unterschiedlichen
Kontestations-Modi, indem zwei zentrale Fragen fokussiert werden: Wann und warum blei‐
ben unzufriedene Staaten in der Institution bzw. verlassen sie? Wann und warum untergra‐
ben Staaten aktiv eine Institution?

4 Forschung zur Kontestation internationaler Normen betont die unterschiedliche Wirkung
verschiedener Modi der Kontestation auf die Robustheit dieser Normen (so z.B. Deitelhoff/
Zimmermann 2020, 2019; Panke/Petersohn 2012, 2016; Wiener 2018; Lantis/Wunderlich
2018).
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gen konstituiert vier Kontestations-Modi: Kritik, Subversion, Rückzug und Sabota‐
ge.

Unser theoretischer Beitrag besteht darin, eine Theorie institutioneller Macht zu
entwickeln, welche die Wahl unterschiedlicher Kontestations-Modi durch unzufrie‐
dene, mit erheblichen materiellen Ressourcen ausgestattete, westliche Mächte er‐
klären kann. Unser Argument fußt auf der institutionalistischen Annahme, dass
Merkmale der Institutionen selbst von großer Bedeutung für ihre Kontestation sind.
Manche dem Institutionalismus zuzuordnende Autor*innen verweisen auf selbstun‐
terminierende Dynamiken internationaler Institutionen, welche aus ihrer gewachse‐
nen Autorität entspringen (Börzel/Zürn 2021; Kreuder-Sonnen/Zangl 2020; Zürn
2018; Kreuder-Sonnen/Rittberger 2020); andere betonen ihren moderierenden Ein‐
fluss auf insbesondere westliche Mächte, denen sie oftmals Privilegien und positive
Effekte bieten (Keohane 1984; Koremenos et al. 2001; Fioretos 2011). Unser Fokus
liegt hingegen nicht auf den allgemeinen Triebkräften der Unzufriedenheit mit in‐
ternationalen Institutionen oder der LIO an sich, sondern auf den Auswirkungen
spezifischer institutioneller Merkmale auf die Wahl zwischen unterschiedlichen
Modi der Kontestation bestimmter Institutionen.

In Abschnitt 3 entwickeln wir unsere Theorie institutioneller Macht, der zu Folge
institutionelle Merkmale – interne Verhinderungsmacht und externe Effekte – ab‐
hängig von ihrer Ausprägung und Kombination eskalierende oder moderierende
Wirkung auf ihre Kontestation haben können. Je nachdem, ob ein unzufriedener
Staat über Verhinderungsmacht innerhalb einer Institution verfügt oder nicht; und
ob die Institution auch nach seinem Austritt negative Effekte auf den Staat ausübt
oder nicht, wird er sich für Kritik, Subversion, Rückzug oder Sabotage entscheiden.
Wir fokussieren uns damit auf den spezifischeren Faktor der institutionellen Ver‐
hinderungsmacht eines Staates – statt dessen allgemeinen institutionellen Einfluss
(Börzel/Zürn 2021), und wir betonen die kausale Relevanz – bisher theoretisch ver‐
nachlässigter – externer institutioneller Effekte nach einem (potenziellen) Rück‐
zug.5 Es ist nicht unser Ziel, die durch individuelle Machtpositionen, Innenpolitik
oder andere Faktoren beeinflusste Unzufriedenheit westlicher Mächte zu theoreti‐
sieren oder eine umfassende Erklärung ihrer Kontestations-Strategien zu formulie‐
ren. Unser Argument ist vielmehr, dass bei einem ähnlichen Grad der Unzufrieden‐
heit institutionelle Merkmale – interne Kontrolle und externe Effekte – ihre Wahl
westlicher Mächte zwischen verschiedenen Kontestations-Modi beeinflussen.

Unser empirischer Beitrag besteht darin, signifikante Unterschiede in der Konte‐
station internationaler Institutionen durch die Trump-Administration aufzuzeigen,
die mit den Erwartungen unserer Theorie der institutionellen Macht übereinstim‐
men. Denn oft wird behauptet, dass sich die USA unter Präsident Trump vom Mul‐
tilateralismus verabschiedet oder sogar versucht hätten, die LIO an sich zu zerstö‐
ren (Haass 2018; Duncombe/Dunne 2018; Stokes 2018). In Abschnitt 4 stellen wir

5 Unser Beitrag ist auch insofern komplementär zu jenem von Börzel/Zürn (2021), als er
nicht auf die Unzufriedenheit mit den Prinzipien der LIO beschränkt ist, sondern agnos‐
tisch gegenüber den kontestierten Prozessen, Prinzipien und Politiken ist.
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vier Fallstudien zur Weltbank, der Welthandelsorganisation (WTO), dem Klimaab‐
kommen von Paris und dem Iran-Atomabkommen vor, die von der Trump-Admi‐
nistration durch sehr unterschiedliche Strategien kontestiert wurden. Diese unter‐
stützen nicht nur die Plausibilität unserer Theorie, sondern machen auch die Unter‐
schiede der durch die Trump-Administration gewählten Kontestations-Modi deut‐
lich. Um die allgemeinere Reichweite unseres Arguments zu verdeutlichen,
nehmen wir in den Abschnitten 2, 3 und 5 auf zahlreiche weitere Beispiele institu‐
tioneller Kontestation durch westliche Mächte Bezug. Schließlich diskutieren wir in
Abschnitt 5, wie zukünftige Forschung unsere Theorie institutioneller Macht nicht
nur zur Erklärung unterschiedlicher Kontestations-Modi eines Staates in verschie‐
denen Institutionen nutzen, sondern auch für das Verständnis von Varianz über Zeit,
Staaten oder Tätigkeitsfelder hinweg fruchtbar machen kann.

Typologie: Modi institutioneller Kontestation

Unter institutioneller Kontestation verstehen wir staatliches Verhalten, das einen öf‐
fentlichen Angriff gegen eine internationale Institution beinhaltet und eine politi‐
sche Herausforderung für deren Autorität darstellt (Morse/Keohane 2014; Urpelai‐
nen/van de Graaf 2015). Institutionelle Kontestation beinhaltet folglich zumindest
öffentlich geäußerte Kritik an der internationalen Institution, verbunden mit Forde‐
rungen nach institutionellen Veränderungen (Zürn 2018: 17).6 Diese können sich
auf Verfahren, Politiken und/oder Prinzipien einer Institution beziehen (Kreuder-
Sonnen/Zangl 2016; Börzel/Zürn 2021; Deitelhoff/Zimmermann 2019, 2020) und
unterschiedliche innen- oder machtpolitische Ursachen haben. In jedem Fall muss
die geäußerte Kritik so grundlegend sein, dass sie die Autorität der Institution in
Frage stellt.

Den Regierungen von materiell mächtigen Mitgliedsstaaten stehen unterschiedli‐
che Modi zur Kontestation internationaler Institutionen zur Verfügung (vgl. Börzel/
Zürn 2021; Stephen/Zürn 2019; von Borzyskowski/Vabulas 2019; Zangl et al.
2016; Morse/Keohane 2014; Lipscy 2017; Zürn 2018; Hirschmann 2020). Um ihre
strategische Wahl zwischen unterschiedlichen Kontestations-Modi zu erklären, in‐
tegrieren wir diese in eine Typologie. Eine (Groß- oder Mittel-)Macht, die mit einer
internationalen Institution unzufrieden ist und diese öffentlich kritisiert, muss zwei
Entscheidungen treffen. Erstens muss sie über ihre weitere Teilnahme entscheiden,
d.h. ob sie in der jeweiligen Institution verbleibt oder sie verlässt (vgl. Lipscy 2017;
von Borzyskowski/Vabulas 2019; Hirschmann 2020; Börzel/Zürn 2021). Entschei‐
det sich der Staat, die Institution zu verlassen, beendet er seine Mitgliedschaft und
kündigt alle institutionellen Verpflichtungen auf. Entscheidet er sich für den Ver‐
bleib in der Institution, bleibt sein Mitgliedsstatus unangetastet. Zweitens muss die
unzufriedene Macht sich für oder gegen die aktive Unterminierung der Institution

2.

6 Wir schließen Verhaltensweisen aus, bei denen Staaten zwar mit einer Institution unzufrie‐
den sind, dies aber nicht oder nur „hinter verschlossenen Türen“ äußern.
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entscheiden (vgl. Morse/Keohane 2014; Zangl et al. 2016; Lipscy 2017; Hirsch‐
mann 2020; Börzel/Zürn 2021). Entscheidet der Staat sich für die Unterminierung,
ergreift er gezielt Maßnahmen, um das Funktionieren der Institution aktiv zu beein‐
trächtigen. Dies kann die Blockade von Entscheidungsprozessen, die intendierte
und systematische Verletzung institutioneller Normen und Regeln, die Kürzung
wichtiger finanzieller, personeller oder politischer Beiträge oder den Wechsel zu al‐
ternativen, konkurrierenden Institutionen beinhalten. Wenn der Staat beschließt, die
Institution nicht zu unterminieren, wird er davon absehen, die Institution aktiv zu
schädigen. Aus der Kombination dieser beiden Dimensionen lassen sich vier Modi
der institutionellen Kontestation ableiten (siehe Tabelle 1):

Tabelle 1: Modi der institutionellen Kontestation und ihre beobachtbaren Takti‐
ken

 Verbleiben Verlassen

Keine Unterminie‐
rung

Kritik
– Öffentliche Kritik
– Negative Kommunikation

über Verfahren, Politiken und/
oder Prinzipien der Institution

– Forderungen nach institutio‐
nellen Veränderungen

– Potenzielle Bedrohungen

Rückzug
– Öffentliche Kritik
 
– Beendigung der Mitglied‐

schaft
– Beendigung der institutio‐

nellen Mitgliedschaft und
der damit verbundenen
Verpflichtungen

Unterminierung Subversion
– Öffentliche Kritik
 
– Unterminierung von innen
– Blockade der Entscheidungs‐

findung
– Nichtbeachtung von Normen

und Regeln
– Politische Maßnahmen, um

Normen und Regeln zu kon‐
terkarieren

– Vorenthalten von Ressourcen

Sabotage
– Öffentliche Kritik
 
– Beendigung der Mitglied‐

schaft
 
– Unterminierung von außen
– Veranlassung anderer Mit‐

glieder, institutionelle Un‐
terstützung zu entziehen
oder die Mitgliedschaft zu
beenden

– Politische Maßnahmen, um
Normen und Regeln zu
konterkarieren

– Verlagerung von Aktivitä‐
ten in bzw. Schaffung von
konkurrierende(n) Institu‐
tionen

 
– Kritik: Wenn eine unzufriedene Macht in der Institution bleibt und deren ef‐

fektives Funktionieren nicht untergräbt, verfolgt sie die Strategie der öffentli‐
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chen Kritik. Natürlich kann diese rhetorische Kritik heftig sein, und sie kann
sogar Drohungen beinhalten, die Institution zu untergraben oder sich aus ihr
zurückzuziehen, falls den Forderungen nach Veränderung nicht nachgekom‐
men wird. Aber der kritisierende Staat bleibt innerhalb der Institution; er hält
sich an ihre Regeln, leistet seine Beiträge und fordert sie auch nicht durch die
Schaffung oder Stärkung konkurrierender Institutionen heraus. So bescheinigte
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beispielsweise der Nordatlantischen
Vertragsorganisation (NATO) den „Hirntod“ (Deutsche Welle 2019) und for‐
derte Anpassungen in Bezug auf die Alternativlosigkeit von NATO-geführten
Militärprojekten – ohne jedoch den Verbleib Frankreichs in der NATO in Frage
zu stellen (Gavras et al. 2020). In ähnlicher Weise warf das Vereinigte König‐
reich unter Premierministerin Margaret Thatcher der EU vor, durch manche In‐
tegrationsbestrebungen seine nationale Souveränität zu verletzen, blieb aber
Mitglied und beteiligte sich an anderen Integrationsbestrebungen wie der
Schaffung des einheitlichen Binnenmarktes (Daddow 2013: 218). Schließlich
kritisierten auch US-Regierungen vor Präsident Trump internationale Institu‐
tionen in aller Öffentlichkeit. Unter Präsident George H. W. Bush verurteilten
die USA Pläne in der WHO, Palästina als vollwertiges Mitglied aufzunehmen,
und drohten sogar mit der Einstellung der Beitragszahlungen – was sie jedoch
nie in die Tat umsetzten (Lewis 1989).

– Subversion: Wenn eine unzufriedene Macht in der Institution verbleibt, aber
über öffentliche Kritik hinaus deren effektives Funktionieren von innen heraus
aktiv unterminiert, handelt es sich um eine Strategie der Subversion (Mahoney/
Thelen 2010). Subversion kann die Blockade der Entscheidungsfindung, die
systematische Nichteinhaltung von institutionellen Normen und Regeln, die
Schaffung von Politiken oder Institutionen, welche die kontestierte Institution
konterkarieren sowie die Zurückhaltung wichtiger finanzieller, personeller oder
politischer Beiträge umfassen (vgl. Hirschmann 2020). Ein Beispiel für die
Subversion internationaler Institutionen stellt die Kontestation der Internationa‐
len Energieagentur (IEA) durch Deutschland und gleichgesinnter Green Eco‐
nomies dar. Diese warfen der IEA nicht nur vor, ausschließlich die Interessen
der Kohle- und Atomstromindustrien zu vertreten, sondern unterminierten die‐
se von innen: Sie zogen Ressourcen ab, begrenzten ihre Aktivitäten innerhalb
der Organisation und verhinderten insbesondere deren als unglaubwürdig er‐
achtetes Bestreben, ihren Einfluss im Bereich der erneuerbaren Energien aus‐
zubauen (Urpelainen/van de Graaf 2015; van de Graaf 2013). Auch das Verei‐
nigte Königreich unterminierte die EU in bestimmten Tätigkeitsfeldern von in‐
nen. So wiedersetzte es sich Integrationsbestrebungen im Bereich der illegalen
Migration aus Drittstaaten durch Nicht-Einhaltung oder Umgehung der EU-Re‐
geln (Geddes 2005: 735). Schließlich unterminierten die USA auch vor Präsi‐
dent Trump internationale Institutionen von innen heraus. Alle Präsidenten der
Republikanischen Partei seit Ronald Reagan warfen beispielsweise dem Bevöl‐
kerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) nicht nur die Förderung von
Abtreibungen oder sogar von Zwangsabtreibungen und -sterilisationen in Län‐
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dern wie China vor, sondern hielten auch sämtliche Budgetzahlungen zurück,
um die Arbeit der Organisation zu behindern (Toner 1986).

– Rückzug: Wenn eine unzufriedene Macht eine internationale Institution ver‐
lässt, sie aber nicht aktiv von außen unterminiert, sprechen wir von Rückzug
(vgl. von Borzyskowski/Vabulas 2019; Hirschmann 2020; Börzel/Zürn 2021).
Bei diesem Kontestations-Modus äußert der unzufriedene Staat nicht nur öf‐
fentlich Kritik, sondern kündigt jede Beteiligung an der Institution auf. Gleich‐
zeitig unterlässt er gezielte schädliche Handlungen gegen die Institution, so‐
bald er sie verlassen hat. Beispielsweise trat Japan im Jahr 2019 aus der Inter‐
nationalen Walfangkommission (IWC) aufgrund deren zunehmend restriktive‐
ren „Anti-Walfang“-Politik aus (Kolmaš 2021; Peez/Zimmermann 2021). Ein
weiteres Beispiel stellt das Verhalten des Vereinigten Königreichs gegenüber
der EU im Bereich der Migrationspolitik dar. Hier beschränkte sich das Verei‐
nigte Königreich auf den bloßen Rückzug aus der EU und verzichtete nach
dem „Brexit“ darauf, diese von außen zu unterminieren (Foteini/Markozani
2020). Schließlich hielten die USA auch vor den zahlreichen Austritten aus in‐
ternationalen Institutionen unter der Trump-Administration den diesbezügli‐
chen Rekord (Borzyskowski/Vabulas 2019). So veranlasste etwa die Unzufrie‐
denheit mit der durch eine Mehrheit der Entwicklungsländer vorangetriebenen
„Weltinformationsordnung“ die Reagan-Administration zum Rückzug aus der
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO) – alsbald gefolgt vom Vereinigten Königreich (Hanrieder 2014:
329).

– Sabotage: Wenn die unzufriedene Macht über öffentliche Kritik hinaus die In‐
stitution verlässt und sie zusätzlich aktiv von außen untergräbt, betreibt sie Sa‐
botage. Dies ist der radikalste Kontestations-Modus, der Austritt und Untermi‐
nierung vereinigt. Der unzufriedene Staat zieht sich unter Protest aus der Insti‐
tution zurück und versucht, diese zusätzlich von außen zu unterminieren. Er
kann dies mit unilateralen Mitteln tun, etwa indem er den verbliebenen Mit‐
gliedsstaaten einer Institution mit Sanktionen droht, sollten sich diese weiter an
deren Regeln halten. Sabotage kann aber auch auf „counter institutionalizati‐
on“-Taktiken (Zürn 2018: 175) beruhen, wobei der unzufriedene Staat nach
seinem Austritt konkurrierende Institutionen unterstützt oder gründet, um die
Autorität einer etablierten Institution von außen anzufechten (Lipscy 2017;
Morse/Keohane 2014; Alter/Meunier 2009; Helfer 2009). Ein Beispiel für die
Sabotage internationaler Institutionen durch westliche Mächte bietet die Orga‐
nisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung (UNIDO). Nach
dem Ende des Kalten Krieges kritisierten westliche Industriestaaten UNIDO
als überflüssig und im Widerspruch zu ihren marktliberalen Politiken stehend.
Kanada, Australien, die USA und das Vereinigte Königreich zogen sich nicht
nur aus UNIDO zurück, sondern setzten sich für die Abschaffung der Organi‐
sation in den Vereinten Nationen und die Verlagerung der Kooperation in alter‐
native Institutionen wie die neu gegründete WTO ein (Elliott/Brummer 1995).
Das Verhalten des Vereinigten Königreichs im Bereich der Handels- und Fi‐
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nanzpolitik nach dem „Brexit“ zeigt, dass es sich in manchen Politikfeldern
nicht mit dem bloßen Rückzug aus der EU zufriedengab, sondern die Kontesta‐
tion weiter eskalierte. In einem race to the bottom konkurriert es im Waren-
und Finanzdienstleistungssektor offen mit den verbliebenen EU-Mitgliedsstaa‐
ten um Handelspartnerschaften und ausländische Investitionen und untergräbt
dabei aktiv EU-Handels- und Finanzpolitiken (Lanktree 2020; Morales/Brush
2021). Schließlich lässt sich das Verhalten der USA gegenüber dem Internatio‐
nalen Strafgerichtshof (ICC) als Sabotage fassen (Deitelhoff 2020). Während
die USA bei dessen Gründung noch eine wichtige Rolle gespielt hatten, zogen
sie sich unter Präsident George W. Bush nicht nur aus dem ICC zurück, son‐
dern versuchten, dessen Effekte auf US-Staatsangehörige zu begrenzen. Die
USA schlossen nicht nur bilaterale Verträge mit ICC-Mitgliedsstaaten, um eine
Überstellung von US-Staatsangehörigen an den ICC vorsorglich auszuschlie‐
ßen, sondern der US-Präsident darf seit 2002 gesetzlich Sanktionen bis hin zu
militärischen Mitteln gegen den ICC ergreifen (Orentilicher 2003). Als Reakti‐
on auf Ermittlungsbestrebungen zur Involvierung von US-Militärangehörigen
in möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan veranlasste die Trump-Admi‐
nistration tatsächlich Sanktionen gegen ICC-Mitarbeiter*innen (Verma 2020).

 
Zusammenfassend kann institutionelle Kontestation von bloßer öffentlicher Kritik
als dem mildesten Modus bis hin zur Sabotage als dem radikalsten Modus reichen.
Unzufriedene Mächte können die Intensität der Kontestation mit der Zeit von reiner
öffentlicher Kritik bis hin zu Sabotage steigern. Sie können aber auch auf einer frü‐
heren Eskalationsstufe verharren oder eine oder mehrere Eskalationsstufen über‐
springen.

Theorie: Institutionelle Macht und die Wahl institutioneller Kontestations-Modi

Um die Entscheidung unzufriedener westlicher Mächte zwischen verschiedenen
Kontestations-Modi zu erklären, verstehen wir diese als begrenzt rationale Akteure,
die auf die Kosten und Nutzen verschiedener Spielarten der institutionellen Konte‐
station achten. Sie wählen einen bestimmten Modus der institutionellen Kontestati‐
on auf der Grundlage des erwarteten Kosten-Nutzen-Verhältnisses alternativer Kon‐
testations-Modi. Die Literatur zur Kontestation internationaler Institutionen ver‐
weist auf Faktoren wie die Unzufriedenheit mit der Institution, innenpolitische
Zwänge und Opportunitäten sowie die verfügbaren materiellen Machtressourcen ei‐
nes Staates. Wir argumentieren, dass institutionelle Macht ein weiterer, wichtiger
Erklärungsfaktor ist, der die Kosten-Nutzen-Abwägung kontestierender Staaten be‐
einflusst. Wir betonen mithin machtrelevante Eigenschaften der Institution selbst,
die ceteris paribus einen Unterschied für die Wahl des Kontestations-Modus ma‐
chen.

Unser theoretisches Argument beansprucht Gültigkeit für mit grundlegenden
Prinzipien, Politiken oder Verfahren einer Institution unzufriedene, ressourcenstar‐

3.
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ke Mitgliedstaaten. Solche (Groß- und Mittel-)Mächte haben aufgrund ihrer sub‐
stanziellen Unzufriedenheit Anreize und wegen ihrer materiellen Ressourcen und
ihrer Mitgliedschaft grundsätzlich die Möglichkeiten, alle Modi der institutionellen
Kontestation zu verfolgen. Sie haben so viel materielle Ressourcenmacht, dass sie
sich die Nutzung institutioneller Macht zur Kontestation leisten und potenzielle
Vergeltungsmaßnahmen der Verteidiger der Institution aushalten können.7 Für un‐
zufriedene Mächte argumentieren wir, dass die Entscheidung zwischen verschiede‐
nen Kontestations-Modi von zwei institutionellen Variablen beeinflusst ist: (1) der
internen institutionellen Kontrolle, die der unzufriedene Staat innerhalb der Institu‐
tion genießt, insbesondere sein (Nicht-)Besitz von interner Verhinderungsmacht;
und (2) den externen institutionellen Effekten der Institution für Außenstehende,
d.h. das (Nicht-)Vorhandensein negativer Externalitäten für den unzufriedenen
Staat (selbst) nach dessen potenziellem Rückzug.

(1) Institutionelle Kontrolle: Institutionen prägen die Verteilung der Kontrolle
über Entscheidungsprozesse unter ihren Mitgliedsstaaten (Jupille et al. 2013; Kore‐
menos et al. 2001; Stone 2011; Zürn 2018; Börzel/Zürn 2021). So gewähren Insti‐
tutionen Staaten mehr oder weniger Möglichkeiten, unerwünschte Politiken zu ver‐
hindern (Barnett/Duvall 2005; Cox/Jacobson 1974: 13; Rus 1980: 3). Wenn eine In‐
stitution einer unzufriedenen Macht ein Vetorecht einräumt, ist diese in der Lage,
unerwünschte Veränderungen innerhalb der Institution zu verhindern. Diese Verhin‐
derungsmacht erlaubt es, unerwünschte Politiken zu blockieren.8 Sie kann sowohl
auf formalen Entscheidungsregeln als auch auf informellem Einfluss innerhalb der
Institution beruhen. In internationalen Institutionen wird die interne Verhinderungs‐
macht entscheidend durch formale Entscheidungsregeln geprägt (Tsebelis 2002; see
Blake/Payton 2015). Wenn die Entscheidungsregeln der Institution einem unzufrie‐
denen Staat eine formale Vetoposition einräumen, genießt er ein hohes Maß an in‐
stitutioneller Kontrolle. Fehlt ihm hingegen die formale Vetomacht, ist er in einer
viel schlechteren Position, um unerwünschte Entscheidungen zu verhindern und die
Entscheidungsfindung von innen heraus zu untergraben.

Staaten können Vetomacht sowohl in internationalen Organisationen (wie dem
UN-Sicherheitsrat oder dem IWF, der über seine gewichteten Abstimmungsregeln
der USA ein Veto in allen wesentlichen Organisationsentscheidungen gewährt), als
auch in internationalen Abkommen (wie dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrags‐
regime oder mit Blick auf Streitschlichtungsverfahren in zahlreichen Investitions‐
abkommen) besitzen. In internationalen Organisationen ermöglicht eine Vetopositi‐
on, missliebige prozedurale und/oder substanzielle Entscheidungen zu blockieren;

7 Kleinere unzufriedene Mitgliedstaaten können dies zwar formal auch; sie mögen aber auf‐
grund ihrer institutionellen Macht bei der Wahl von möglichen Kontestations-Modi a priori
durch einen Mangel an materiellen Ressourcen eingeschränkt sein, weil sie bei Nutzung ra‐
dikalerer Kontestations-Modi prohibitiv hohe materielle oder Reputationskosten zu fürch‐
ten hätten.

8 Diese Verhinderungsmacht impliziert nicht automatisch den Besitz von Gestaltungsmacht
innerhalb einer Institution. Ein Staat kann die institutionelle Macht haben, missliebige Ent‐
scheidungen zu blockieren, ohne zugleich seine eigenen Präferenzen bezüglich erwünsch‐
ter Entscheidungen und Politiken durchsetzen zu können.
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in internationalen Abkommen ergibt sich Vetomacht häufig aus den Abstimmungs‐
regeln für deren Verlängerung, Veränderung oder Ergänzung sowie ihren Streit‐
schlichtungsmechanismen (vgl. Koremenos 2016).9

Formale Vetorechte können durch informelle Verhinderungsmacht innerhalb
einer Institution ergänzt und sogar ersetzt werden (Stone 2011). Unverzichtbare fi‐
nanzielle, personelle oder legitimatorische Beiträge eines Staates zu einer Instituti‐
on können funktionale Äquivalente formeller Vetorechte sein. Auch enge Verbin‐
dungen zur Bürokratie der Institution können eine Quelle für informelle Verhinde‐
rungsmacht sein (Chwieroth 2014). Verbündete Bürokratien können Staaten helfen,
unerwünschte Vorschläge von der Agenda zu halten oder die Kosten der Nichtein‐
haltung von Normen und Regeln reduzieren, indem sie über Verstöße hinwegsehen
(Urpelainen 2012; Dijkstra 2017).

Verhinderungsmacht – egal ob auf formellen oder informellen Quellen beruhend
– verleiht einem Staat ein hohes Maß an institutioneller Kontrolle und ermöglicht
es ihm, unerwünschte Politiken zu verhindern oder sogar die Entscheidungsfindung
innerhalb einer Institution zu untergraben. Daher wird der Besitz von Verhinde‐
rungsmacht einen unzufriedenen Staat dazu veranlassen, in der internationalen In‐
stitution zu bleiben, anstatt sich aus ihr zurückzuziehen. Ein unzufriedener NATO-
Mitgliedstaat hat beispielsweise wenig Anreize, die Organisation zu verlassen, da
er aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips als Mitglied unliebsame Entscheidungen
verhindern kann. Dies gilt umso mehr, wenn der betreffende Staat enge Verbindun‐
gen und privilegierten Zugang zur NATO-Bürokratie hat – wie im Falle der USA.
Hingegen verfügte Japan in der IWC über kein Vetorecht und somit geringe Verhin‐
derungsmacht. Konfrontiert mit einer Mehrheit zugunsten einer restriktiveren Wal‐
fangpolitik verließ Japan daher die Organisation (Kolmaš 2021).

(2) Institutionelle Effekte: Internationale Institutionen beeinflussen die Macht
von Staaten nicht nur durch die Allokation von interner Verhinderungsmacht, son‐
dern darüber hinaus auch durch die externen Effekte ihrer Politiken (auch) für
Nicht-Mitglieder (Daßler 2022; Mattli 1999; Kölliker 2001; Kaul et al. 1999).
Wenn eine unzufriedene Macht unerwünschte institutionelle Politiken nicht von in‐
nen heraus – durch Besitz und Nutzung von Verhinderungsmacht – abwenden kann,
wird die Frage, inwieweit die Institution auch nach dem Austritt weiterhin negative
Effekte auf den betreffenden Staat ausübt, besonders relevant (vgl. Helfer 2005).

In einigen Politikbereichen erzeugen Institutionen keine negativen Externalitäten
oder stellen sogar öffentliche Güter zur Verfügung, von deren positiven Effekten
Nicht-Mitglieder nicht ausgeschlossen werden können und die sie daher kostenlos
konsumieren können. So können Nicht-Mitglieder von Umweltabkommen zur Re‐
duktion des globalen Kohlendioxidausstoßes und damit zur Abschwächung der glo‐
balen Erwärmung als Trittbrettfahrer profitieren. Institutionalisierte Kooperation
kann aber auch negative externe Effekte auf nicht-teilnehmende Staaten ausüben,

9 Zugleich mag es einen korrelativen Zusammenhang zwischen der Art der Institution (Orga‐
nisation oder Abkommen) und dem Vorliegen von Verhinderungsmacht geben, insofern
Verhinderungsmacht bei Abkommen weniger häufig und ausgeprägt auftritt.
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indem sie Kosten für diese erzeugt (Gruber 2000). Beispielsweise geht bei institu‐
tionalisierten Sicherheitsgarantien eine verstärkte militärische Rückversicherung
und Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten mit einer Sicherheitsbedrohung für
Nicht-Mitglieder einher. Auch globale Finanzinstitutionen wie der IWF können
aufgrund der mit dem Kooperationsgut assoziierten Netzwerkeffekte negative Kon‐
sequenzen auf Nicht-Mitglieder haben (Lipscy 2017).

Das Vorliegen und die Art von externen Effekten sowie die Verwundbarkeit von
Staaten gegenüber diesen sind sicher teilweise von exogenen Faktoren wie Eigen‐
schaften eines Politikfeldes und Präferenzen von Mitgliedstaaten sowie verfügbaren
Handlungsalternativen (vgl. da Conceição-Heldt 2011) abhängig. Allerdings sind
die wenigsten Güter natürliche collective goods bzw. collective bads, sondern die
Externalitäten institutioneller Kooperation werden durch institutionelle Regeln be‐
stimmt oder zumindest in der Form beeinflusst, dass institutionelle Regeln zur
Schaffung, Ausweitung oder Verfestigung von Externalitäten mindestens beitragen,
die Externalitäten also nicht losgelöst von institutionellen Regeln und Praktiken be‐
stehen (Kölliker 2001).

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein negativer Externalitäten auch nach
einem potenziellen Austritt hat einen starken Einfluss darauf, ob es für einen unzu‐
friedenen Staat eine attraktive Option ist, aus einer Institution auszutreten, ohne sie
weiter zu unterminieren. Nach Japans Rückzug aus dem IWC übte die Organisation
beispielsweise keine negativen Effekte auf Japans geplante Rückkehr zum kom‐
merziellen Walfang in den eigenen Hoheitsgewässern aus – die japanische Wal‐
fangindustrie könnte sogar vom fortgesetzten Schutz der Walfangbestände durch
die IWC profitieren (Kolmaš 2021). Wenn jedoch aufgrund fortbestehender Exter‐
nalitäten negative institutionelle Effekte drohen, hat eine unzufriedene Macht starke
Anreize, eine Institution zu untergraben. Beispielsweise übt der ICC auch auf die
USA als Nicht-Mitgliedsstaat negative Effekte aus. Denn der ICC kann gegen US-
Staatsangehörige ermitteln und diese von ICC-Mitgliedern ausliefern lassen. Daher
dämmten mehrere US-Regierungen den ICC aktiv ein, indem sie unter anderem
Nicht-Auslieferungs-Abkommen mit dessen Mitgliedern schlossen und Sanktionen
gegen dessen Mitarbeiter*innen bei Ermittlungen gegen US-Staatsangehörige ver‐
hängten (Orentilicher 2003).

Aus der Kombination der beiden Variablen – interne institutionelle Kontrolle und
externe institutionelle Effekte –, ergeben sich vier Konfigurationen institutioneller
Macht. Jede dieser vier Macht-Konfigurationen ist – ceteris paribus – mit der Wahl
eines bestimmten Modus der institutionellen Kontestation verbunden (siehe Tabelle
2). Unsere Theorie ermöglicht es, Varianz in der Wahl des Kontestations-Modus ei‐
nes Staates zwischen verschiedenen Institutionen zu erklären. Insofern als institu‐
tionelle Kontrolle und institutionelle Effekte auch zwischen verschiedenen Mitglie‐
dern einer Institution, für einen Staat innerhalb einer Institution über Zeit oder in
general purpose-Organisationen (Lenz et al. 2015) auch innerhalb der Institution
über Politikfelder hinweg, variieren (können), vermag sie auch Varianz über Mit‐
gliedstaaten, Zeit oder Politikfelder zu erfassen.
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Tabelle 2: Institutionelle Machtkonfigurationen und die Erklärung von Konte‐
stations-Modi

 Keine negativen Effekte
nach Rückzug

Negative Effekte
nach Rückzug

Verhinderungsmacht Kritik Subversion

Keine Verhinderungs‐
macht

Rückzug Sabotage

 
– Verhinderungsmacht & keine negativen Effekte: Eine Konstellation von ho‐

her institutioneller Kontrolle bei gleichzeitiger Abwesenheit negativer externer
Effekte ist günstig für unzufriedene Mächte. Formale Vetorechte im Entschei‐
dungsprozess der Institution und/oder informelle Verhinderungsmacht erlauben
es dem Staat, unerwünschte Politiken von innen heraus zu verhindern. Dem un‐
zufriedenen Staat steht es offen, die Institution zu unterminieren oder sie zu
verlassen und so seiner Unzufriedenheit Abhilfe zu schaffen. Jedoch hat die
unzufriedene Macht bei solch einer günstigen institutionellen Opportunitäts‐
struktur keine Anreize, über die rein rhetorische Kritik der Institution hinauszu‐
gehen – weder durch Rückzug noch durch Unterminierung. Angesichts seiner
starken institutionellen Machtposition kann sich der unzufriedene Staat darauf
verlassen, dass die anderen Mitgliedstaaten seinen Reformforderungen entge‐
genkommen und damit seine Unzufriedenheit verringern. Institutionelle Kon‐
trolle bei gleichzeitiger Abwesenheit negativer externer Effekte mäßigt folglich
die Intensität der Kontestation internationaler Institutionen. Wir erwarten da‐
her, dass unzufriedene Staaten, die über interne Verhinderungsmacht verfügen
und nach einem (potenziellen) Rückzug keine fortgesetzten negativen Effekte
durch die Institution zu befürchten haben, bloße öffentliche Kritik wählen.

– Verhinderungsmacht & negative Effekte: Eine Konstellation von hoher in‐
stitutioneller Kontrolle und negativen Externalitäten erlaubt es einer unzufrie‐
denen Macht, unerwünschte Politiken innerhalb der Institution zu blockieren,
während die negativen institutionellen Effekte bei einem Rückzug fortbestehen
würden. Der Besitz formeller Vetorechte innerhalb des Entscheidungsprozesses
oder informelle Einflussnahme ermöglicht es einem Staat, unerwünschte Politi‐
ken zu verhindern und sogar die Entscheidungsfindung in der Institution allge‐
mein zu untergraben. Ein Rückzug aus der Institution würde bedeuten, auf die‐
se Verhinderungsmacht zu verzichten – und als Nicht-Mitglied weiter unter ne‐
gativen institutionellen Effekten zu leiden. Folglich schafft diese institutionelle
Konstellation starke Anreize für einen unzufriedenen Staat, innerhalb der Insti‐
tution zu bleiben und seine intrainstitutionelle Machtposition zu nutzen, um
unerwünschte Politiken durch die Unterminierung institutioneller Funktions‐
weisen zu verhindern. Die Unterminierung der Institution von innen heraus ist
für den betreffenden Staats sowohl nötig als auch vorteilhaft: Sie vermag das
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Zustandekommen negativer institutioneller Effekte zu verhindern, die eintreten
würden, wenn ein unzufriedener Staat sich auf Kritik beschränken oder aus der
Institution zurückziehen würde. Daher erwarten wir, dass unzufriedene Staaten,
die über interne Verhinderungsmacht verfügen und nach einem (potenziellen)
Rückzug mit fortgesetzten negativen Effekten der Institution rechnen müssen,
Subversion wählen.

– Keine Verhinderungsmacht & keine negativen Effekte: Eine Konstellation
von geringer institutioneller Kontrolle und keinen oder sogar positiven exter‐
nen Effekten erschwert es unzufriedenen Mächten, unerwünschte Politiken in‐
nerhalb der Institution zu verhindern; zugleich ermöglicht sie es ihnen aber,
sich durch Rückzug von ihren unliebsamen Verpflichtungen zu befreien. Wenn
einem Staat sowohl formale Vetorechte im Entscheidungsprozess als auch in‐
formelle Verhinderungsmacht fehlen, hat ein unzufriedener Staat nur begrenz‐
ten Einfluss innerhalb der Institution, um Entscheidungen zu blockieren. So‐
lange er Mitglied der Institution ist, hat er wenig Chancen, seine Unzufrieden‐
heit mit ihr zu verringern. Da die Institution jedoch keine negativen Auswir‐
kungen auf den Staat nach dem Rückzug aus der Institution ausübt, erlaubt sie
es ihm, gewünschte Ergebnisse außerhalb der Institution zu erzielen. In der Ab‐
wesenheit negativer institutioneller Externalitäten muss der Staat nach dem
Rückzug mit keinen weiteren Beeinträchtigungen durch die Institution rechnen
– oder kann im Falle positiver Externalitäten nach seinem Rückzug sogar Tritt‐
brett fahren. Im Ergebnis schafft diese institutionelle Opportunitätsstruktur
starke Anreize, sich aus der Institution zurückzuziehen, da eine unzufriedene
Macht unerwünschte Ergebnisse nicht von innen verhindern kann, sich aber
von negativen institutionellen Effekten durch bloßen Rückzug befreien kann.
Daher erwarten wir, dass unzufriedene Staaten, die keine interne Verhinde‐
rungsmacht haben und nach einem (potenziellen) Rückzug keine fortgesetzten
negativen Effekte der Institution zu befürchten haben, Rückzug wählen.

– Keine Verhinderungsmacht & negative Effekte: Eine Konstellation von ge‐
ringer institutioneller Kontrolle und negativen externen Effekten stellt für un‐
zufriedene Mächte die ungünstigste institutionelle Opportunitätsstruktur dar.
Mangels formaler Vetorechte und informeller Verhinderungsmacht sind die
Möglichkeiten des jeweiligen Staates begrenzt, unerwünschte Ergebnisse in‐
nerhalb der Institution abzuwenden. Da die Institution auch nach einem Rück‐
zug weiterhin negative externe Effekte auf den Staat ausübt, behindert sie seine
Fähigkeit, seiner Unzufriedenheit durch Rückzug aus der Institution Abhilfe zu
schaffen. Eine unzufriedene Macht, die mit einer so ungünstigen institutionel‐
len Opportunitätsstruktur konfrontiert ist, hat starke Anreize, den radikalsten
Modus der institutionellen Kontestation zu wählen: Sie wird sich nicht nur aus
der Institution zurückziehen, sondern sie auch von außen unterminieren. Da ein
Staat unerwünschte Politiken innerhalb der Institution nicht verhindern kann
und auch nach dem Rückzug negative institutionelle Effekte erleiden muss,
wird er versuchen, den institutionellen Effekten entgegenzuwirken und diese
einzudämmen, indem er die Institution nach dem Rückzug schwächt. Wir er‐
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warten daher, dass unzufriedene Staaten, die keine interne Verhinderungsmacht
haben und auch nach einem (potenziellen) Rückzug mit fortgesetzten negativen
Effekten der Institution konfrontiert sind, Sabotage wählen.

Empirische Analyse: Die Trump-Administration und Modi institutioneller
Kontestation

Forschungsdesign

Wir überprüfen die Plausibilität unserer Theorie durch eine Analyse von vier Fällen
institutioneller Kontestation durch die Trump-Administration (2017-2021). Wir be‐
trachten Episoden – und damit Fälle – institutioneller Kontestation als beendet, so‐
bald ein ehemals unzufriedener Staat, aus welchen Gründen auch immer, ausrei‐
chend besänftigt ist, um keine Unzufriedenheit mehr mit der Institution zu zeigen.
Wir kategorisieren empirische Fälle institutioneller Kontestation basierend auf dem
maximalen Niveau der Kontestation im jeweiligen Zeitraum der Kontestation.

Eine Analyse der Kontestation internationaler Institutionen durch die USA unter
der Trump-Administration hat mehrere methodische Vorteile: Erstens sind die USA
– obwohl im Vergleich zu aufstrebenden nicht-westlichen Mächten, allen voran
China, relativ im Niedergang begriffen – immer noch der ressourcenstärkste Staat
im internationalen System (Brooks/Wohlforth 2016; Layne 2018; Ikenberry 2018).
Im Vergleich zu kleineren Mächten verfügen die USA über die materiellen Fähig‐
keiten, die es ihnen erlauben, ein breites Repertoire an Kontestations-Strategien ge‐
genüber internationalen Institutionen einzusetzen. Mit anderen Worten, die USA
sind bei der Wahl der Kontestations-Modi nicht a priori durch einen Mangel an ma‐
teriellen Ressourcen eingeschränkt, so dass sich für die USA unter Trump das volle
Spektrum von Kontestations-Modi beobachten lässt. Zweitens drückte sich durch
die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ein starker innenpolitischer Anti-
Globalismus aus. So setzten sich nicht nur wichtige Wählergruppen gegen interna‐
tionale Zusammenarbeit in verschiedenen Politikfeldern wie Wirtschaft, Umwelt
und Sicherheitspolitik ein, sondern Donald Trump mobilisierte selbst während sei‐
nes Wahlkampfes 2016 gegen internationale Institutionen. Es gab einen starken ge‐
nerellen, nicht Institutionen-spezifischen Impetus für institutionelle Kontestation.
Drittens erlaubt es die Beschränkung unserer Analyse auf die institutionelle Konte‐
station durch die Trump-Administration, für individuelle Eigenschaften von Staats‐
führer*innen und Regierungsvertreter*innen zu kontrollieren.

In Annäherung an ein Most-similar-cases-Design (Przeworski/Teune 1982:
32-33) können wir daher besonders gut überprüfen, ob sich die unterschiedlichen
Konfigurationen interner institutioneller Kontrolle und externer institutioneller Ef‐
fekte – bei ähnlichem machtpolitischem Niedergang und ähnlich gelagerten innen‐
politischen Anreizstrukturen – in die von uns erwarteten Kontestations-Modi über‐
setzen. Wir haben vier Fälle institutioneller Kontestation durch die Trump-Admi‐
nistration ausgewählt: die Weltbank, die WTO, das Übereinkommen von Paris zum
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Klimawandel und das Iran-Atomabkommen. Diese Fälle unterscheiden sich im
Hinblick auf unsere unabhängigen Variablen: die institutionelle Kontrolle, die die
USA in ihnen innehaben bzw. innehatten sowie ihre externen institutionellen Effek‐
te auf die USA.

Unsere Fallauswahl bringt auch Einschränkungen mit sich. Da wir diese Drittva‐
riablen zugunsten der internen Validität unserer kausalanalytischen Schlüsse kon‐
stant halten, schränken wir deren externe Validität ein. Denn die gewählten Fälle
sind insofern als leicht oder wahrscheinlich für unsere Theorie zu charakterisieren,
als die USA und die Trump-Administration in der Wahl der Kontestations-Modi
wenig durch Grenzen materieller Ressourcenmacht bzw. Sensibilität gegenüber Re‐
putationskosten beeinträchtigt waren. Folglich können wir keine empirisch gesi‐
cherten Aussagen darüber treffen, ob sich unsere Ergebnisse auf die Wahl der Kon‐
testations-Modi durch Staaten und Regierungen übertragen lassen, die materiell
schwächer als die USA oder stärker auf internationale Reputation ausgerichtet sind
als die Trump-Administration. Da unser Beitrag in diesem Papier jedoch vorwie‐
gend konzeptueller und theoretischer Natur ist, verzichten wir auf einen harten Test
unserer Theorie und beschränken uns auf eine Plausibilitätsprobe, für die sich ein
Fokus auf die USA unter der Trump-Administration anbietet.

Wir testen die Plausibilität unserer Theorie institutioneller Macht mittels einer
Kombination aus Kovarianz- und Kongruenzanalyse (Blatter/Blume 2008; George/
Bennett 2005; Gerring 2007). Wir überprüfen, ob die Vorhersagen unserer Hypo‐
thesen mit empirischen Beobachtungen zu institutionellen Opportunitätsstrukturen
einerseits und Modi institutioneller Kontestation andererseits kongruent sind. Da‐
rüber hinaus erlauben uns unsere vier Fallstudien zu beobachten, ob die theoreti‐
sierten (Kombinationen von) unabhängigen Variablen mit den gewählten Kontesta‐
tions- Modi über die Fälle hinweg kovariieren. Unser Vertrauen in unsere Theorie
ist gestärkt, wenn die Beobachtungen innerhalb unserer Fälle mit unseren theoreti‐
schen Erwartungen kongruent sind und zudem zwischen den Fällen eine Kovarianz
der zwei unabhängigen Variablen und der abhängigen Variable in Übereinstimmung
mit unseren Hypothesen zu beobachten ist.

Kritik an der Weltbank

Die Trump-Administration übte scharfe Kritik an der Weltbank. Trumps Finanzmi‐
nister Steven Mnuchin rügte die Weltbank für ihre anhaltend hohe Kreditvergabe an
Länder, die „substanziellen Zugang“ zu anderen Finanzierungsquellen erhalten
würden, und riet der Weltbank, „ihren Fokus auf Ergebnisse, Resultate und Rechen‐
schaftspflicht zu stärken“ (Mnuchin 2017: 2, unsere Übersetzungen). Als er mit
Forderungen nach einer möglichen Kapitalerhöhung konfrontiert wurde, drängte
Mnuchin die Weltbank, einen Rahmenplan vorzulegen, der eine finanziell selbsttra‐
gende Institution schaffen würde (Mayeda 2017). Dementsprechend drohte Trump
in seinem Haushaltsvorschlag für das Haushaltsjahr 2018 damit, die US-Mittel für
multilaterale Entwicklungsbanken um 650 Mio. US Dollar über drei Jahre zu kür‐
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zen, wobei der Großteil der Einsparungen aus reduzierten Ausgaben für die Interna‐
tionale Entwicklungsorganisation (IDA) der Weltbank kommen sollte (Patrick
2017: 2).

In der Weltbank sahen sich die USA mit einer Konstellation konfrontiert, die ein
hohes Maß an interner institutioneller Kontrolle und keine negativen externen Ef‐
fekte nach einem (möglichen) Rückzug aus der Institution mit sich bringt. Erstens
gewährt die Weltbank den USA ein Vetorecht, um unerwünschte Politiken zu ver‐
hindern. Auch nach mehreren Reformprozessen seit 2010, die den Schwellenlän‐
dern etwas mehr Stimmanteile einräumten, sind die USA immer noch das Mit‐
gliedsland mit dem mit Abstand höchsten Stimmanteil in der wichtigsten Kreditfa‐
zilität der Weltbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(IBRD). Ihr Stimmanteil reicht immer noch aus, um alle wichtigen Kreditentschei‐
dungen oder -politiken zu blockieren (Vestergaard/Wade 2015: 8; Faude/Fuss 2020:
18). Darüber hinaus sind die USA das einzige Mitglied mit Vetorecht bei Änderun‐
gen in der Struktur der Bank (World Bank 2019). Die USA sind somit in der Lage,
jede signifikante Umverteilung von institutionellen Privilegien zu blockieren. Da‐
rüber hinaus ermöglichen ihre engen persönlichen Beziehungen zur Weltbank-Bü‐
rokratie den USA eine institutionelle Kontrolle auf informellem Wege. Die USA
haben das informelle Privileg, den Präsidenten der Weltbank vorzuschlagen, der
immer ein US-Bürger war. Da die Weltbank-Bürokratie ein hohes Maß an Autono‐
mie gegenüber den anderen Mitgliedsstaaten genießt (Bauer/Ege 2016), ist sie in
der Regel in der Lage, die Interessen der USA bevorzugt zu berücksichtigen.

Zweitens, anstatt negative Externalitäten zu generieren, würde die Weltbank im
Falle eines Rückzugs der USA sogar positive externe Effekte für die USA liefern.
Institutionalisierte Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit ist nicht mit
signifikanten negativen Effekten für Staaten verbunden, die sich der Zusammenar‐
beit entziehen. Im Gegenteil: Die multilaterale Bereitstellung von Entwicklungshil‐
fe stellt einen typischen Fall eines öffentlichen Gutes dar. Die fortgesetzte Zusam‐
menarbeit anderer Staaten würde es den USA ermöglichen, von den positiven ex‐
ternen Effekten ihrer Kooperationsbemühungen in Bezug auf die Armutsbekämp‐
fung und die Stimulierung des globalen Wirtschaftswachstums zu profitieren
(Olson/Zeckhauser 1966; Mosley 1985). Somit wäre ein Rückzug eine praktikable
Option für die USA, um sich von etwaigen negativen institutionellen Auswirkun‐
gen der Weltbank zu befreien. Da unsere Theorie der institutionellen Macht argu‐
mentiert, dass unzufriedene Staaten, die innerhalb der Institution über interne Ver‐
hinderungsmacht verfügen und nach einem (potenziellen) Rückzug keine negativen
externen Effekte der Institution zu befürchten haben, sich für bloße öffentliche Kri‐
tik der Institution entscheiden werden, würden wir erwarten, dass die USA ihre Un‐
zufriedenheit mit der Weltbank zwar öffentlich zum Ausdruck bringen, aber davon
absehen, die Organisation zu unterminieren oder aus ihr auszutreten.

Entsprechend unserer Erwartung hat die Trump-Administration weder einen
Rückzug aus der Weltbank in Erwägung gezogen noch deren Funktionsfähigkeit
untergraben, sondern lediglich öffentlich Kritik geübt. Genauer gesagt äußerten
Trump und Mitglieder seiner Administration zwei Hauptkritikpunkte verbunden
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mit Forderungen nach institutionellen Veränderungen. Erstens prangerte die Trump-
Administration die Weltbank für ihre Kreditvergabe an China an. Zum Beispiel be‐
hauptete Trump im Dezember 2019: „China hat viel Geld. Und wenn sie es nicht
haben, erschaffen sie es. STOPP!“ (Trump 2019; eigene Übersetzung). Sein Fi‐
nanzminister Steven Mnuchin forderte, dass China komplett aus den Kreditpro‐
grammen der Weltbank entfernt werden müsse (Mohsin/Harney 2019). Zweitens
kritisierten die USA die Weltbank für ihre Ineffizienz, finanzielle Verschwendung
und mangelndes Engagement bei der Mobilisierung privater Investitionen. So be‐
hauptete beispielsweise der damalige Finanzminister für internationale Angelegen‐
heiten und spätere Weltbank-Präsident David Malpass, dass multilaterale Institutio‐
nen wie die Weltbank „eine Menge Geld ausgeben würden. Sie sind nicht sehr effi‐
zient“ (Lawder 2018; eigene Übersetzung). Dementsprechend forderte Mnuchin
stärkere Haushaltsdisziplin und überarbeitete Haushaltsprioritäten (Mnuchin 2017).

Wie von unserer Theorie erwartet, zeigte die Weltbank aufgrund der starken insti‐
tutionellen Machtposition der USA eine bemerkenswerte Bereitschaft, auf beide
Arten von Kritik einzugehen. Als Mnuchin 2019 erklärte, dass die USA den neuen
Haushaltsplan der Weltbank wegen der Frage der Kreditvergabe an China ablehnen
würden, erklärte die Weltbank in vorauseilendem Gehorsam, dass ihre Kreditverga‐
be an China bereits stark zurückgegangen sei und dass die Institution beabsichtige,
die Kreditvergabe vollständig einzustellen, wenn Länder wie China reicher würden
(Mohsin/Harney 2019). Zur Beschwichtigung Trumps und als direkte Reaktion auf
seine 2017 ausgesprochene Drohung, seine Beiträge zu internationalen Institutio‐
nen zu kürzen, richtete der damalige Weltbank-Präsident Jim Yong Kim einen
Fonds in Höhe von einer Milliarde US-Dollar ein, der unternehmerische Aktivitä‐
ten von Frauen unterstützen sollte und von Trumps Tochter Ivanka initiiert wurde
(Patrick 2017: 4; Davenport 2017). Kim stimmte dem Ivanka-Fonds zu, um positi‐
ve Beziehungen zu Trump aufzubauen und dessen Unterstützung für den Haus‐
haltsplan der Weltbank zu gewinnen. In der Tat bezeichnete Trump in einer Reakti‐
on Kim als „meinen Freund“ und einen „großartigen Mann“ (Patrick 2017; eigene
Übersetzungen). Im April 2018 befürworteten die USA sogar eine Kapitalerhö‐
hung, die es der Weltbank ermöglichte, ihre Kreditvergabe deutlich aufzustocken
(Lawder 2018). Der Fall der Weltbank bestätigt somit die Erwartungen unserer
Theorie der institutionellen Macht. Da die Trump-Administration interne institutio‐
nelle Kontrolle über die Weltbank hatte und nach einem (potenziellen) Rückzug
keine negativen externen Effekte von Seiten der Institution zu befürchten hatte, be‐
fand sie sich in einer so starken institutionellen Machtposition, sodass es nicht nötig
war, ihre Kontestation über öffentliche Kritik hinaus weiter zu eskalieren, um ihre
Interessen zu wahren.

Subversion der WTO

Präsident Trump und Mitglieder seiner Regierung übten heftige und grundsätzliche
Kritik an der WTO und prangerten die WTO als gegenüber den USA voreingenom‐
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mene und unfaire Organisation an. So beklagte Trump beispielsweise, dass die Be‐
handlung Chinas als Entwicklungsland durch die WTO „[...] zu enormen Vergünsti‐
gungen und Vorteilen [für China] führt, insbesondere gegenüber den USA. [...] Wir
wurden schlecht vertreten. Die WTO ist unfair gegenüber den USA“ (Trump 2018;
eigene Übersetzung). In Bezug auf das Streitbeilegungssystem der WTO, das sich
zu einem zentralen Streitpunkt entwickelte, behauptete Trump: „Die Welthandels‐
organisation macht es für uns fast unmöglich, gute Geschäfte zu machen. Wir ver‐
lieren die Fälle; wir stellen nicht die Richter. Wir stellen eine Minderheit von Rich‐
tern. Das ist [...] schlecht.“ (Miles 2018, eigene Übersetzung).

Innerhalb der WTO sehen sich die USA in einer Konstellation, in der sie zwar
interne Verhinderungsmacht der Organisation besitzen, aber im Falle eines Rück‐
zugs mit negativen externen Effekten rechnen müssten. Erstens bietet der institutio‐
nelle Rahmen der WTO den USA die Macht, unerwünschte Ergebnisse zu blockie‐
ren. Im Hinblick auf die Regelsetzung ist die WTO streng intergouvernemental an‐
gelegt: Ihre Mitglieder verhandeln Handelsabkommen und treffen inhaltliche Ent‐
scheidungen grundsätzlich nach dem Konsensprinzip (Steinberg 2002). Dies gibt
den USA die Möglichkeit, gegen jedes unerwünschte Abkommen oder jede uner‐
wünschte Politik ein Veto einzulegen und die WTO-Regelsetzung zu unterminieren.
Dieses Vetorecht erstreckt sich zwar nicht auf die Rechtsprechung der WTO, die
weitgehend supranational organisiert ist (Zangl 2008).10 Jedoch verfügen die USA
über ein prozedurales Vetorecht, das es ihnen erlaubt, die Ernennung neuer Rich‐
ter*innen für das WTO-Berufungsgremium (WTOAB) zu blockieren (Petersmann
2019).

Diese formellen Vetorechte werden durch zwei wichtige Quellen informeller Ver‐
hinderungsmacht ergänzt. Erstens sind die USA der bei weitem größte Beitragszah‐
ler zum WTO-Budget; im Jahr 2019 machte der US-Beitrag fast 12 % des konsoli‐
dierten Budgets der Organisation aus (Baschuk 2019). Damit verfügen die USA
über ein zusätzliches Druckmittel, um unerwünschte Ergebnisse zu blockieren.
Zweitens sind die USA – zusammen mit der EU, Indien und Brasilien – immer
noch ein zentrales Mitglied der informellen WTO-Kernverhandlungsgruppe, die in
der Regel Entscheidungen bis zu einem Punkt vorbereitet, an dem sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit ohne weitere Verhandlungen mit den übrigen WTO-Mitgliedern
angenommen werden (Hopewell 2015; Zangl et al. 2016). Dies bietet den USA eine
zusätzliche informelle Möglichkeit, unerwünschte Politiken zu verhindern, und
zwar oft schon in einem frühen Stadium.

Zweitens, während die USA innerhalb der WTO über interne Verhinderungs‐
macht verfügen, hätte ein Rückzug aus der WTO für sie erhebliche negative externe
Effekte. Zwar könnten sie sich durch die Beendigung ihrer Mitgliedschaft von un‐
erwünschten WTO-Verpflichtungen befreien; jedoch würden die USA auch weitrei‐
chende und zahlreiche Handelskonzessionen verlieren, die in der WTO vereinbart

10 Insbesondere werden Entscheidungen des WTO-Berufungsgremiums automatisch vom
WTO-Streitbeilegungsgremium übernommen, es sei denn, es besteht ein Konsens über
die Ablehnung einer Entscheidung.
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wurden und den Mitgliedern durch das Meistbegünstigungsprinzip der Organisation
garantiert werden (World Trade Organization 2020). Zwar sind die USA trotz ihres
hegemonialen Niedergangs immer noch in einer relativ guten und mächtigen Posi‐
tion, um stattdessen eine Vielzahl von bi- oder plurilateralen Abkommen neu zu
verhandeln und abzuschließen (was die USA auch verstärkt verfolg(t)en). Aller‐
dings wären die Transaktionskosten für einen vollständig bilateralen Weg enorm
hoch. Darüber hinaus bestünde die Gefahr, dass die verbleibenden WTO-Mitglie‐
der, allen voran China und die EU, neue multilaterale Vereinbarungen treffen könn‐
ten, die den Handel zwischen den verbleibenden WTO-Mitgliedern zum Nachteil
der USA als Außenseiter verbessern würden. Als Nichtmitglied könnten die USA
wenig tun, um solche zukünftigen unerwünschten WTO-Abkommen zu blockieren,
die ihnen große wirtschaftliche Kosten aufbürden könnten. Da unsere Theorie der
institutionellen Macht argumentiert, dass unzufriedene Staaten, die über interne
Verhinderungsmacht verfügen und sich nach einem (potenziellen) Rückzug mit ne‐
gativen externen Effekten der Institution konfrontiert sehen würden, sich für Sub‐
version entscheiden, würden wir erwarten, dass die USA unter Trump die WTO
von innen heraus unterminierten.

Im Einklang mit unserer Hypothese verfolgte die Trump-Administration eine
Strategie der Subversion. Trotz harscher Kritik an der WTO gab es keine Rück‐
zugsdrohungen. Vielmehr haben die USA versucht, die WTO gezielt zu unterminie‐
ren, um die Organisation als solche zu schwächen und die Auswirkungen uner‐
wünschter WTO-Politiken abzumildern. Erstens haben die USA eine nationale
Handelspolitik betrieben, die von den wesentlichen Bestimmungen der WTO ab‐
weicht. Unter Berufung auf „wesentliche nationale Sicherheitsinteressen“ und mit
rechtlich sehr zweifelhafter Begründung verhängte die Trump-Administration Zölle
auf Stahl und Aluminium (Brewster 2018: 5). Damit trieb sie eine protektionisti‐
sche handelspolitische Agenda voran, die den zentralen Prinzipien der WTO zuwi‐
derlief. Zweitens nutzte die Trump-Administration ab Mitte 2017 ihr Vetorecht, um
die Nominierung neuer Richter*innen für das WTOAB zu blockieren. Bis Ende
2019 wurde das WTOAB durch das Ausscheiden der verbleibenden Richter*innen
auf einen einzigen Richter dezimiert. Durch die Lähmung des Berufungsstadiums
konnten WTO-Streitschlichtungspanelberichte einfach ad infinitum blockiert wer‐
den, indem die unterlegene Partei Berufung einlegte (Petersmann 2019: 503-504).
Drittens schwächte die Trump-Administration das Streitbeilegungssystem der WTO
weiter, indem sie die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2020 im Dezember
2019 von starken Kürzungen der Mittel für das WTOAB abhängig machte, was
dessen Funktionsfähigkeit weiter beeinträchtigte.

Die Kontestation der WTO durch die Trump-Administration führte zu einer fast
völlig festgefahrenen Institution sowohl hinsichtlich der Regelsetzung als auch mit
Blick auf die Streitbeilegung (Narlikar 2019; Petersmann 2019). In Übereinstim‐
mung mit den Erwartungen unserer Theorie ging die Trump-Administration über
die bloße Äußerung von Kritik an der WTO hinaus und entschied sich für die Sub‐
version der WTO, indem sie ihre internen Möglichkeiten nutzte, die Institution von
innen heraus zu unterminieren.
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Rückzug aus dem Übereinkommen von Paris

Trump kritisierte das Übereinkommen von Paris zum Klimawandel innerhalb der
UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) als „sehr unfair“ und argumentierte, dass
das Abkommen „unsere Wirtschaft untergraben, unsere Arbeiter lähmen, unsere
Souveränität schwächen, unannehmbare rechtliche Risiken auferlegen und uns ge‐
genüber den anderen Ländern der Welt dauerhaft benachteiligen würde“ (Trump
2017; eigene Übersetzung).

Beim Übereinkommen von Paris hatten die USA zwar keine interne Verhinde‐
rungsmacht, aber im Falle eines Ausstiegs keine negativen externen Effekte zu be‐
fürchten. Vielmehr konnten sie sogar mit positiven externen Effekten rechnen. Ers‐
tens bietet das institutionelle Setting den USA keine nennenswerte institutionelle
Kontrolle. Die USA haben keine besonderen Rechte innerhalb des Entscheidungs‐
prozesses. Da jede Vertragspartei dafür verantwortlich ist, ihre eigenen Klimaziele
– die „nationally determined contributions“ – festzulegen und diese entsprechend
umzusetzen, haben die USA keinen formalen Einfluss auf die Minderungsziele und
-strategien der anderen Länder (Selby 2019: 477). Daher konnten die USA auch
nicht einseitig ein Abkommen rückgängig machen, das von fast 200 Staaten bereits
rechtlich ratifiziert wurde (Davenport 2017). Außerdem hatte die Trump-Adminis‐
tration keinen größeren informellen Einfluss auf das UNFCCC-Sekretariat. Obwohl
die USA sowohl für die globale CO2-Reduktion als auch für das Budget des Sekre‐
tariats relevant waren, waren wirkungsvolle Wege der informellen Einflussnahme
blockiert. Da die Mitgliedsstaaten das UNFCCC-Sekretariat nur mit einem engen
Mandat ausstatteten, das auch schon als Zwangsjacke bezeichnet wurde (Busch
2009), ist sein Einfluss auf die Politikgestaltung begrenzt (Widerberg/van Laerho‐
ven 2014). Zugleich ist dem UNFCCC-Sekretariat der Kampf gegen den men‐
schengemachten Klimawandel eingeschrieben. Es war daher höchst unwahrschein‐
lich, dass es bei diesem Ziel Kompromisse eingeht, um die USA zufriedenzustellen.
Daher fehlten der Trump-Administration nicht nur die formalen Rechte, um die
Auswirkungen des Übereinkommens von Paris zu blockieren, sondern auch die
Möglichkeit, die formalen Verfahren informell zu umgehen. Daher besaßen die
USA weder die formellen Stimmrechte noch die informellen Mittel, um das wirksa‐
me Funktionieren des Übereinkommens von Paris von innerhalb der Institution zu
blockieren.

Zweitens übt das Übereinkommen von Paris nach dem Rückzug keine negativen
externen Effekte auf die USA aus. Der Kampf gegen die globale Erwärmung ist ein
öffentliches Gut und somit hat die Zusammenarbeit sogar positive externe Effekte
auf Nichtmitglieder, die von den Bemühungen der Parteien des Übereinkommens
von Paris durch Trittbrettfahren profitieren können (Zhang et al. 2017: 215). Daher
wurde die Fähigkeit der Trump-Administration, ihre politischen Ziele außerhalb
des Abkommens zu erreichen, nicht durch das Abkommen eingeschränkt. Da unse‐
re Theorie der institutionellen Macht argumentiert, dass sich unzufriedene Staaten,
denen es an interner Verhinderungsmacht mangelt und die nach einem (potenziel‐
len) Rückzug keine negativen externen Effekte der Institution zu befürchten haben,

4.4.

Aufsätze

26

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2022-1-6
Generiert durch IP '18.226.214.101', am 30.04.2024, 05:13:33.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2022-1-6


für einen Ausstieg entscheiden, würden wir erwarten, dass die USA aus dem Über‐
einkommen von Paris austreten.

Im Einklang mit unseren Erwartungen verkündete Trump am 6. Juni 2017 öffent‐
lich seinen Willen, die USA aus dem Übereinkommen von Paris zurückzuziehen.
Am 4. August 2017 erklärte das State Department seine Absicht des Rückzugs in
einer offiziellen Mitteilung an die UN (United Nations 2017). Obgleich diese Ent‐
scheidung nicht unmittelbar wirksam wurde (Pavone 2018: 42-43), zogen sich die
USA mit sofortiger Wirkung aus dem Abkommen zurück. Die US-Delegationen
blieben ab 2017 von den Verhandlungen auf den Vertragsstaatenkonferenzen fern
(Mathiesen/Jing 2017). Darüber hinaus entschied sich die Trump-Administration
für einen unmittelbaren Ausstieg aus allen freiwilligen nationalen Zielen (Pavone
2018: 36). Gleichzeitig versuchte die Trump-Administration aber nicht, die Zusam‐
menarbeit der verbleibenden Staaten innerhalb des Übereinkommens von Paris von
außen zu unterminieren. Die Kontestation des Übereinkommens von Paris durch
die Trump-Administration ging über eine bloße Kritik an dem Abkommen hinaus,
ohne es jedoch zu sabotieren. Vielmehr entschieden sich die USA für den Rückzug.

Sabotage des Iran-Atomabkommens

Präsident Trump und Mitglieder seiner Regierung brachten wiederholt ihre Unzu‐
friedenheit mit dem Iran-Atomabkommen zum Ausdruck. Im Rahmen des „Joint
Comprehensive Plan of Action“ (JCPOA) hatten sich die fünf ständigen Mitglieder
des UN-Sicherheitsrats (China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die
USA), Deutschland und die EU im Jahr 2015 auf die Aufhebung der nuklearbezo‐
genen Sanktionen gegen den Iran im Gegenzug für überprüfbare Einschränkungen
seines Atomprogramms geeinigt. Präsident Trump und Mitglieder seiner Regierung
wandten sich gegen den JCPOA, den Trump als „schrecklichen, einseitigen Deal“
bezeichnete, der „in seinem Kern defekt“ sei (The White House 2018; eigene Über‐
setzung). Die USA kritisierten, dass das Iran-Atomabkommen nicht streng und
nicht umfassend genug sei, um die regionalen militärischen Ambitionen des Irans
einzudämmen. Klauseln des Abkommens erlaubten es dem Iran, die Anreicherung
von Uran für zivile Zwecke nach 2025 wieder aufzunehmen, und jegliche Bestim‐
mungen zu den anderen militärischen Aktivitäten des Irans fehlten dem Abkom‐
men. Damit zielten die USA auf Irans Programm für ballistische Raketen und die
Unterstützung von Konfliktparteien im Jemen, Syrien, Libanon und Irak ab (Lantis
2019: 484-485; Wolf 2018: 22-23).

Beim Iran-Atomabkommen sahen sich die USA in einer Konstellation fehlender
interner Verhinderungsmacht und negativer externer Effekte nach einem Rückzug
aus der Institution. Erstens fehlte der Trump-Administration sowohl das formale
Stimmrecht, um die Auswirkungen der Institution von innen heraus zu blockieren,
als auch die Möglichkeit, formale Verfahren mit informellen Mitteln zu umgehen.
Jede Änderung des Abkommens würde die Zustimmung aller anderen teilnehmen‐
den Länder erfordern. Darüber hinaus war und ist es das unilaterale Recht und die
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Verantwortung jedes Landes, die Regeln des JCPOA umzusetzen, d.h. gegebenen‐
falls auch auf Sanktionen gegen den Iran zu verzichten. Da das Abkommen über
kein eigenes Sekretariat verfügt, fehlte zudem die Möglichkeit, informell Einfluss
auf eine supranationale Bürokratie zu nehmen.

Zweitens sahen sich die USA auch nach einem Ausstieg mit negativen Auswir‐
kungen des Iran-Atomabkommens konfrontiert. Die fortgesetzte Kooperation der
verbleibenden Staaten innerhalb des JCPOA stand im Konflikt mit dem politischen
Ziel der USA, den Iran zum Einlenken zu zwingen und ein strengeres, umfassende‐
res Abkommen herbeizuführen. Da die EU die USA als wichtigsten Handelspartner
des Iran übertrifft, hätte eine einseitige Beendigung der wirtschaftlichen Beziehun‐
gen durch die USA nicht ausgereicht, um den wirtschaftlichen Druck auf den Iran
zu maximieren (Belal 2019). Tatsächlich hatte das Sanktionsregime im Vorfeld des
JCPOA erst zu greifen begonnen, nachdem die EU angefangen hatte, mit der Oba‐
ma-Regierung zu kooperieren und selbst Sanktionen gegen den Iran zu erlassen
(Early 2018). Daher wurde die Fähigkeit der Trump-Administration, ihre politi‐
schen Ziele außerhalb des Iran-Atomabkommens zu erreichen, durch das Abkom‐
men stark eingeschränkt. Unsere Theorie der institutionellen Macht argumentiert,
dass sich unzufriedene Staaten, die keine interne Verhinderungsmacht haben und
sich nach einem (potenziellen) Rückzug mit negativen externen Effekten der Insti‐
tution konfrontiert sehen, für Sabotage entscheiden. Wir würden daher erwarten,
dass die USA das JCPOA sabotieren.

In Übereinstimmung mit unserer Hypothese veranlasste die Kombination aus
mangelnder interner Kontrolle über das JCPOA und dessen negativen externen Ef‐
fekten auf die USA die Trump-Administration dazu, eine Sabotage-Strategie zu
verfolgen. Am 8. Mai 2018 verkündete Präsident Trump, dass die Vereinigten Staa‐
ten aus dem Iran-Atomabkommen aussteigen würden. Gleichzeitig entschieden sich
die USA für eine aktive Unterminierung des Abkommens. Als Teil einer Kampagne
maximalen Drucks (White House 2018; eigene Übersetzung) führten die USA zahl‐
reiche Primär- und Sekundärsanktionen ein: Mit der Einführung von Sekundärsank‐
tionen gegen die verbleibenden Parteien des JCPOA zielten die USA darauf ab,
diese daran zu hindern, ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen zu erfüllen (Belal
2019). Der Fall der institutionellen Kontestation des JCPOA durch die Trump-Ad‐
ministration bestätigt unsere Theorie der institutionellen Macht. Da den USA die
interne Verhinderungsmacht fehlte und sie auch nach dem Rückzug negativen Ef‐
fekten ausgesetzt waren, eskalierte die Kontestation von der bloßen Äußerung von
Kritik am Iran-Atomabkommen zu dessen aktiver Sabotage von außen.

Schlussfolgerungen

Die Analyse der vier Fälle institutioneller Kontestation durch die Trump-Adminis‐
tration stützt unsere Theorie der institutionellen Macht, der zu Folge die Kombina‐
tion aus interner institutioneller Kontrolle und externen institutionellen Effekten die
Wahl eines unzufriedenen ressourcenstarken Staates zwischen verschiedenen Kon‐
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testations-Modi beeinflusst. Zusammengenommen unterstreichen die Übereinstim‐
mungen der empirischen Beobachtungen mit den theoretischen Vorhersagen in al‐
len vier Fällen sowie die Kovarianz der unabhängigen Variablen und der gewählten
Kontestations-Modi über die vier Fälle hinweg die empirische Plausibilität unserer
Theorie. Je nachdem, ob die Trump-Administration über interne Verhinderungs‐
macht innerhalb der Institution verfügte oder nicht, und ob die Institution nach
einem (potenziellen) Rückzug negative externe Effekte für die USA hätte oder
nicht, entschied sie sich dafür, lediglich öffentliche Kritik zu äußern (Weltbank),
die Institution durch Subversion zu unterminieren (WTO), sich aus der Institution
zurückzuziehen (Übereinkommen von Paris) oder sie sogar von außen zu sabotie‐
ren (Iran-Atomabkommen).

Lassen sich die Ergebnisse unserer empirischen Analyse auf andere Fälle übertra‐
gen? Im Rahmen unseres Most-similar-cases-Designs lässt sich dies schwer sagen.
Denn dieses zielt auf interne und nicht auf externe Validität ab. Um Letztere abzu‐
schätzen, wäre ein Most-different-cases-Design oder auch ein Hard-case-Design
notwendig. Trotzdem verleihen die empirischen Befunde in den untersuchten Fäl‐
len unserer Theorie der institutionellen Macht zumindest vorläufig Plausibilität: ce‐
teris paribus beeinflusst die spezifische Kombination von interner institutioneller
Kontrolle und externen institutionellen Effekten – kurz institutionelle Macht – die
Wahl verschiedener Kontestations-Modi. Dass das Verhalten der USA unter Präsi‐
dent Trump, dem oft nachgesagt wurde, er treffe Entscheidungen auf höchst idio‐
synkratische, emotionale und irrationale Weise, mit den Erwartungen unserer Theo‐
rie übereinstimmte, lässt uns zudem erwarten, dass unsere Theorie (begrenzt) ratio‐
naler Wahlentscheidungen auf der Grundlage institutioneller Opportunitätsstruktu‐
ren auch in anderen Fällen institutioneller Kontestation durch unzufriedene Groß-
und Mittelmächte zutreffen könnte.

Dabei geht es uns keinesfalls darum, systemische Machtverschiebungen oder
subsystemische Variablen wie gesellschaftliche Gruppen als relevante Triebkräfte
der Kontestation internationaler Institutionen zurückzuweisen. Dass auch die Inter‐
essen und Ideen gesellschaftlicher Gruppen und politischer Entscheidungsträ‐
ger*innen eine wichtige Rolle spielen, zeigte die Wahl von Joe Biden zum US-Prä‐
sidenten. Während die Biden-Administration die unter der Präsidentschaft Trump
begonnene Kontestation mancher Institutionen wie dem Iran-Abkommen oder der
WTO fortsetzte, kehrten die USA in andere Institutionen wie dem Übereinkommen
von Paris und die WHO zurück.

Künftige Forschung könnte systematisch überprüfen, ob sich unsere Theorie jen‐
seits der Trump-Administration und jenseits der USA auf die Kontestation interna‐
tionaler Institutionen durch Staaten, die mit einem institutionellen Status Quo unzu‐
frieden sind und über ausreichend materielle Ressourcen verfügen, übertragen lässt.
Dabei könnten auch die scope conditions unserer Theorie schrittweise gelockert
werden und ihre Erklärungskraft für die Wahl von Kontestations-Modi durch Staa‐
ten untersucht werden, die weniger ressourcenmächtig sind und/oder sich stärker
um ihre inter- und transnationale Reputation sorgen. Zukünftige Forschung könnte
ebenfalls prüfen, ob unsere Theorie bei unterschiedlichen Quellen staatlicher Unzu‐
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friedenheit mit internationalen Institutionen (z.B. institutionelle Praktiken vs. insti‐
tutionelle Prinzipien) gleichermaßen erklärungskräftig ist (vgl. Deitelhoff/Zimmer‐
mann 2019; Wiener 2018; Börzel/Zürn 2021; Kruck et al. 2021). Schließlich sollte
überprüft werden, ob es unsere Theorie vermag, nicht nur die Varianz in der Wahl
der Kontestations-Modi eines Staates zwischen verschiedenen Institutionen zu er‐
klären, sondern auch die Wahl von Kontestations-Modi durch verschiedene Mit‐
glieder innerhalb einer Institution sowie die Wahl durch einen Staat innerhalb einer
Institution zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in unterschiedlichen Tätigkeits‐
feldern einer Institution zu erfassen.

Einen ersten Hinweis auf die Generalisierbarkeit unserer Theorie liefert die viel‐
fältige Kontestation der EU durch das Vereinigte Königreich. Dessen Eskalation
der Kontestation der EU in den vergangenen Jahrzehnten deutet auf die Erklärungs‐
kraft unserer Theorie für Varianz über Zeit hin. Denn die Verhinderungsmacht des
Vereinigten Königreichs sowie die von ihm gewählten Kontestations-Modi (ko-)va‐
riieren über Zeit: Während das Vereinigte Königreich zu Beginn des europäischen
Integrationsprozesses noch über ein hohes Maß an Verhinderungsmacht verfügte,
schwand diese zusehends. In vielen Politikfeldern wich die Einstimmigkeit als Ent‐
scheidungsregel im Rat der EU der qualifizierten Mehrheitsentscheidung (Schulz/
König 2000); die Osterweiterung verstärkte dies noch (Mattila 2008). In den 2010er
Jahren wurde das Vereinigte Königreich im Rat häufiger überstimmt als jeder ande‐
re Mitgliedsstaat (Hix 2016). Die Stärkung supranationaler Akteure wie des
Europäischen Gerichtshofs reduzierten die unilaterale Verhinderungsmacht weiter.
Mit der Erosion der Verhinderungsmacht ging die Eskalation der Kontestations-
Modi von interner Kritik über Subversion bis zum Austritt einher. So machte auch
die „Brexit“-Kampagne das Eindringen supranationaler EU-Akteure in die nationa‐
len Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs etwa bei der Regulierung von
Migration zu ihrem zentralen Anliegen (Hobolt 2016).

Das politikfeldspezifisch unterschiedliche Verhalten des Vereinigten Königreichs
gegenüber der EU nach dem „Brexit“ liefert zudem Hinweise auf die Erklärungs‐
kraft unserer Theorie für die Varianz in der Kontestation derselben Institution durch
einen Staat über unterschiedliche Tätigkeitsfelder hinweg. So deutet sich an, dass in
jenen Politikfeldern, in denen die EU keine negativen Externalitäten für das Verei‐
nigte Königreich (mehr) erzeugt, die Kontestation nach dem Rückzug nicht weiter
eskaliert wird. Dies gilt etwa für die Sicherheits- oder Migrationspolitik, in denen
sogar konkrete Schritte auf die EU zugegangen wurden (Foteini/Markozani 2020).
Hingegen lässt sich für Politikfelder, in denen die EU (weiter) negative Externalitä‐
ten auf das Vereinigte Königreich ausübt, eine Eskalation der Kontestation zur Sa‐
botage beobachten. Dies gilt etwa für die Finanz- und Handelspolitik. Das 2020 ab‐
geschlossene Handelsabkommen mit Japan (Lanktree 2020) und die Pläne der briti‐
schen Regierung für Reformen der Kapitalmärkte mit dem Ziel, die globale Vor‐
machtstellung der City of London nach dem Brexit zu verteidigen oder sogar
auszubauen, mögen hier als Beispiele für Verhalten dienen, das darauf abzielt, die
EU von außen zu schwächen (Morales/Brush 2021).
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Zukünftige Forschung in die skizzierten Richtungen erscheint uns nicht nur viel‐
versprechend, sondern auch dadurch gerechtfertigt, dass ein besseres Verständnis
der Kontestation internationaler Institutionen durch westliche Staaten angesichts
globaler Machtverschiebungen von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der
LIO sein wird (Lake et al. 2021; Copelovitch et al. 2019). Die materielle Macht
westlicher Staaten ist in vielen Themenbereichen rückläufig (Layne 2018), was sie
(insbesondere informeller) Mittel der Einflussnahme innerhalb internationaler Insti‐
tutionen beraubt. Zudem werden ihre formalen Privilegien in vielen Institutionen
von aufstrebenden Mächten wie China zunehmend in Frage gestellt (Daßler et al.
2019; Zangl et al. 2016; Paul 2016). Zugleich befindet sich die Autorität internatio‐
naler Institutionen auf einem historischen Höhepunkt (Börzel/Zürn 2021) – und da‐
mit auch ihre (negativen) Externalitäten für Nicht-Mitglieder. In dem Maße, in dem
die institutionelle Kontrolle etablierter Staaten abnimmt und ihr unilateraler Spiel‐
raum jenseits internationaler Institutionen aufgrund ihrer Externalitäten schrumpft,
erwarten wir langfristig eine Eskalation der Kontestation durch absteigende westli‐
che Mächte.
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